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Papstlicher Kat der Seelsorge für die beschrieben. Die mobile esellscha
kennt viele Motive für die unaigranten un Menschen

unterwegs: Ric  1inıen für die geschäftlichen der freizeitmäßi-
aSTIOra ım TOourısmus CN Keisen, die einem eachtli-
VO 2001 chen Wirtschaftsfaktor, aber auch

eiıner Möglichkeit personaler Verwirk-
Bereıits 1969 hat die damals zuständige chung geworden Sind Als Bestandteil
Kleruskongregation eın „Allgemeines unserer Zivilisation spiegelt jedoch
Direktorium für die Tourismusseel- auch der Fremdenverkehr die positive
sorge“ (Peregrinans In erra, NKD 22) wI1e negatıve Dynamik dieses ano-

mmens wieder, das konkret unter 1ererlassen. Nun verfasste der Päpstliche
Rat der Seelsorge für die igranten spekten geschildert WIrd: Das Wesen
und Menschen unterwegs ergänzende der Freizeit und ihre en
„Richtlinien für die aStora. 1mM 1our1ls- der Menschen VO  5 heute; die edeu-
mus ,  LA die sowohl auf die Chancen als des Fremdenverkehrs für die
auch auf die Gefahren des intensiıven menscNAlıche Person; die Auswirkun-
globalen Fremdenverkehrs eingehen. gCmhn des Tourismus auf die Gesellschaft

als Ganzes und eiıne eologische Re-Die Kirche begleitet die Entwicklung flexion ber den Fremdenverkehr.des Touriısmus pastoral, da 61e arın
„eine Gelegenheit der Evangelisierung Zwar ist eine alte Binsenweisheit,
und der Gemeinsamkeit“” erkennt, ass Reisen bildet, doch scheint g.-
fern e1 wirtschaftliche, ökologische rade einer zunehmend virtuell Vel-
und anthropologische Dimensionen netzten Informationsgesellscha be-
ganzheitlic vernetzt eachnte werden. deutsam, auch unmittelbare Erfahrun-
Das jetz vorgelegte okument, „das gCnh mıt anderen Kulturen und Völkern
alle Instanzen und gültigen Anwei- machen. Nur die direkte egeg-

des Direktoriums Peregrinans Nung rlaubt, die 1e. des jeweili-
In erra w1e auch die Erfahrungen CN Reichtums entdecken. „Dieser
der verschiedenen Ortskirchen ein- den kulturellen Frieden und die Soli-
schließt”, möchte en diesem Be- darıiıtät fördernde Dialog ist eiınes der
reich tätıgen Personen Überlegungen wertvollsten Güter, die der louriısmus
un! pastorale Kriterien ber den Tou- bieten hat.” ugleic aber ist das
I1sSmus die Han geben, nispre- Wıssen die Begrenztheit er Kes-
en den menschlichen und christ- SOUTCETN, die Wahrung der jeweiligen
en Werten des vangeliums auf die Identität SOWI1e die Respe  tierung eınes

Herausforderungen antworten entsprechenden Verhaltenskodex nNOt-
können. wendig: „JTourismus darf nicht e1-

Im Teil wird „die ealıiıta des heu- ne Instrument der Spaltung der
tiıgen Fremdenverkehrs”“ skizzenhaft Zerstörung werden, gewissermaßen
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Römische Erlässe 

Päpstlicher Rat der Seelsorge für die 
Migranten und Menschen 
unterwegs: Richtlinien für die 
Pastoral im Tourismus 
vom 29.6.2001 

Bereits 1969 hat die damals zuständige 
Kleruskongregation ein "Allgemeines 
Direktorium für die Tourismusseel­
sorge" (Peregrinans in terra, NKD 22) 
erlassen. Nun verfasste der Päpstliche 
Rat der Seelsorge für die Migranten 
und Menschen unterwegs ergänzende 
"Richtlinien für die Pastoral im Touris­
mus", die sowohl auf die Chancen als 
auch auf die Gefahren des intensiven 
globalen Fremdenverkehrs eingehen. 
Die Kirche begleitet die Entwicklung 
des Tourismus pastoral, da sie darin 
"eine Gelegenheit der Evangelisierung 
und der Gemeinsamkeit" erkennt, so­
fern dabei wirtschaftliche, ökologische 
und anthropologische Dimensionen 
ganzheitlich vernetzt beachtet werden. 
Das jetzt vorgelegte Dokument, "das 
alle Instanzen und gültigen Anwei­
sungen des Direktoriums Peregrinans 
in terra wie auch die Erfahrungen 
der verschiedenen Ortskirchen ein­
schließt", möchte allen in diesem Be­
reich tätigen Personen Überlegungen 
und pastorale Kriterien über den Tou­
rismus an die Hand geben, um entspre­
chend den menschlichen und christ­
lichen Werten des Evangeliums auf die 
neuen Herausforderungen antworten 
zu können. 
Im I. Teil wird "die Realität des heu­
tigen Fremdenverkehrs" skizzenhaft 

beschrieben. Die mobile Gesellschaft 
kennt viele Motive für die Zunahme 
an - geschäftlichen oder freizeitmäßi­
gen - Reisen, die zu einem beachtli­
chen Wirtschaftsfaktor, aber auch zu 
einer Möglichkeit personaler Verwirk­
lichung geworden sind. Als Bestandteil 
unserer Zivilisation spiegelt jedoch 
auch der Fremdenverkehr die positive 
wie negative Dynamik dieses Phäno­
mens wieder, das konkret unter vier 
Aspekten geschildert wird: Das Wesen 
der Freizeit und ihre Rolle im Leben 
der Menschen von heute; die Bedeu­
tung des Fremdenverkehrs für die 
menschliche Person; die Auswirkun­
gen des Tourismus auf die Gesellschaft 
als Ganzes und eine theologische Re­
flexion über den Fremdenverkehr. 
Zwar ist es eine alte Binsenweisheit, 
dass Reisen bildet, doch scheint es ge­
rade in einer zunehmend virtuell ver­
netzten Informationsgesellschaft be­
deutsam, auch unmittelbare Erfahrun­
gen mit anderen Kulturen und Völkern 
zu machen. Nur die direkte Begeg­
nung erlaubt, die Vielfalt des jeweili­
gen Reichtums zu entdecken. "Dieser 
den kulturellen Frieden und die Soli­
darität fördernde Dialog ist eines der 
wertvollsten Güter, die der Tourismus 
zu bieten hat." Zugleich aber ist das 
Wissen um die Begrenztheit aller Res­
sourcen, die Wahrung der jeweiligen 
Identität sowie die Respektierung eines 
entsprechenden Verhaltenskodex not­
wendig: "Tourismus darf nicht zu ei­
nem Instrument der Spaltung oder 
Zerstörung werden, gewissermaßen 
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eINe Aufforderung die okalen Ge- tigung bei Gottesdiensten his
meinschaften, all das imıtieren, Was ökumenischen atıven. wohl die
ausländisch ist un S aufgrund ull- „Identität des Ortes“” gewahrt blei-
berechtigter Minderwertigkeitsgefühle ben soll, „INUSS74  Lederhilger-Kalb/Römische Erlässe  eine Aufforderung an die lokalen Ge-  tigung bei Gottesdiensten bis hin zu  meinschaften, all das zu imitieren, was  ökumenischen Initiativen. Obwohl die  ausländisch ist und so, aufgrund un-  „Identität des Ortes“ gewahrt blei-  berechtigter Minderwertigkeitsgefühle  ben soll, „muss ... jede Form der Aus-  oder wirtschaftlicher Interessen, die  schließung oder Ausgrenzung gegen-  über den Besuchern vermieden wer-  ihnen eigenen Werte zu gefährden“.  Die Gerechtigkeit verlangt, dass die  den“. Umgekehrt wird von christlichen  Tourismusressorts nicht Dienstleistun-  Reisenden eine angemessene Ehrfurcht  gen und Ressourcen zur Verfügung ha-  erwartet, wenn sie heilige Stätten an-  ben, die der ortsansässigen Gemein-  derer Religionen besuchen, denn sie  schaft vorenthalten werden. Hinzu  sind daran zu erinnern, „höchste Ach-  tung zu zeigen und eine Haltung anzu-  kommt die Forderung nach einer „an-  gemessenen Selbstkontrolle“ in öko-  nehmen, die das religiöse Empfinden  logisch sensiblen Gebieten. Angesichts  der Gastgeber nicht verletzt“.  der Fremdenverkehrsangebote für alle  Um die gesellschaftliche Umsetzung  Altersgruppen sind auch die Arbeits-  christlich geprägter Touristikwirtschaft  bedingungen sowie deren Auswirkun-  zu fördern und sich um die nötigen  gen auf das familiäre, soziale und re-  Rahmenbedingungen auf dem Arbeits-  ligiöse Leben der Betroffenen kritisch  markt zu bemühen, hat der Hl. Stuhl  zu überdenken. Im globalen Kontext  eine ständige Beobachtermission in der  gilt es überdies, die sich vergrößern-  „World Tourism Organisation“” einge-  de „Distanz zwischen reichen und ar-  richtet, die 1999 einen „Internationalen  men Ländern“ wahrzunehmen, bei der  Ethik-Kodex des Tourismus” erstellt  „sich eine neue Form der Sklaverei und  hat. Ebenso sind auf nationaler und lo-  der Abhängigkeit in den schwächeren  kaler Ebene vielfältige Kontakte von  den Bischofskonferenzen oder Orts-  Ländern“ zeigt, während sich „die Vor-  herrschaft einer Wirtschaftsordnung,  kirchen mit den zuständigen Verwal-  die die Würde der menschlichen Per-  tungsbehörden und Touristikeinrich-  son angreift“ festigt.  tungen zu suchen.  Im II. Teil des Dokuments werden die  Im III. Teil werden die „Pastoralen  „Ziele einer Pastoral im Tourismus”“  Strukturen“ angeführt, wobei man so-  angegeben. Basis ist die Gastfreund-  wohl die universalkirchlichen Aufga-  schaft jeder christlichen Ortsgemeinde,  ben des erstellenden Päpstlichen Rates  innerhalb der sich die Vielfalt der so-  als auch die Kompetenz der Bischofs-  zialen Bezüge auch im Umgang mit  konferenzen, Diözesen und Pfarrge-  meinden kurz benennt. In den Anre-  den Reisenden abspielen soll. „In dem  Bewusstsein, in keiner Gemeinschaft  gungen werden unter anderem die  ein Fremder und überall auf der Welt  aufmerksame Wahrnehmung und Ana-  zu Hause und Teil der gleichen Fami-  lyse der Fremdenverkehrsphänomene,  lie zu sein, wird sich der Christ per-  die Erarbeitung von Bildungsprogram-  sönlich einsetzen, um die Teilnahme  men, der Aufbau von Kulturzentren,  anderer Touristen an den liturgischen  die ökumenische Zusammenarbeit, ei-  Feiern zu ermöglichen.“ Die Richtli-  ne sachbezogene Kontaktpflege mit al-  nien verweisen dabei auf die vielfäl-  len betroffenen Institutionen, der Aus-  tigen Möglichkeiten, von der Bereit-  bau von Informationsdiensten bis hin  zur pfarrlichen Katechese über Freizeit  stellung kirchlichen Informationsma-  terials, der sprachlichen Berücksich-  und Tourismus etc. empfohlen.jede orm der Aus-
der wirtschaftlicher Interessen, die schließung der Ausgrenzung eNn-

ber den Besuchern vermieden WEel-ihnen eigenen Werte gefährden”.
Die Gerechtigkeit verlangt, ass die den  “ Umgekehrt wird VO!  5 christlichen
Tourismusressorts nıcht Dienstleistun- Reisenden eiINne ANSCINCSSCNEC Y  YC|
gCch und Ressourcen ZUr Verfügung ha- erwartert, W: S1e heilige Stätten
ben, die der ortsansässigen Gemein- derer Religionen besuchen, denn S1e
schaft vorenthalten werden. Hıinzu Sind daran erinnern, „höchste Ach-

tung zeigen und eine AaNıZUu-kommt die orderung ach eliner „an-
gemesSsCchnChHN Selbstkontrolle“ Oko- nehmen, die das religiöse mpfinden
ogisch sensiblen Gebieten. Angesichts der Gastgeber nicht verletzt“”
der Fremdenverkehrsangebote für alle Um die gesellschaftliche msetzung
Altersgruppen sind auch die Arbeits- christlich geprägter Touristikwirtschaft
bedingungen SOWIeEe deren Auswirkun- fördern und sich die nötigen
sCH auf das tamiliäre, SOz1lale Uun! r- Rahmenbedingungen auf dem Arbeits-
lig1öse en der Betroffenen kritisch markt bemühen, hat der Hl.

überdenken Im globalen Kontext eiIne ständige Beobachtermission der
gilt überdies, die sich vergrößern- „Wor: Tourısm Urganisation” einge-
de „Distanz zwischen reichen und a- richtet, die 1999 eiınen „Internationalen
INnen ern  44 wahrzunehmen, bei der Ethik-Kodex des Tourısmus”“” rstellt
„sich eiIne eue orm der Sklaverei und hat. Ebenso sind auf nationaler und lo-
der Abhängigkeit den schwächeren aler ene vielfältige ONntaAakte VO:  5

den Bischofskonferenzen der rts-ern  “ zeıgt,en! sich „die Vor-
herrschaft eiıner Wirtschaftsordnung, kirchen mıiıt den zuständigen erwal-
die die ur der mMensc.  en DPer- tungsbehörden und Touristikeinrich-
son angreift“ festigt. tungen suchen.
Im I Teil des Ookuments werden die Im LL Teil werden die „Pastoralen
F'  Jele eiıner astora. Tourismus” Strukturen“ angeführt, wobei INnan

angegeben. Basis ist die Gastfreund- wohl die unıversalkirchlichen ufga-
schaft jeder christlichen Urtsgemeinde, ben des erstellenden Päpstlichen Kates
innerhalb der sich die 1e. der als auch die ompetenz der ischofs-
z1ialen Bezüge auch Umgang mıt konferenzen, Diözesen und Pfarrge-

meinden urz benennt. den Anre-den Reisenden abspielen soll. IIIn dem
Bewusstseın, keiner Gemeinschaft werden uıunter anderem die
eın Fremder und überall auf der Welt aufmerksame Wahrnehmung und Ana-

Hause und Teil der gleichen Famı- lyse der Fremdenverkehrsphänomene,
lie se1ın, wird sich der hris PeCT- die Erarbeitun VO  = Bildungsprogram-
sönlich einsetzen, die Teilnahme InNeN, der utbau VO  } Kulturzentren,
anderer Tourısten den liturgischen die ökumenische Zusammenarbeit, @1-
Feiern ermöglichen.“ Die chtli- sa  ezogene Konta  ege muıt al-
nien verweısen el auf die vielfäl- len betroffenen Institutionen, der Aus-
tigen Möglichkeiten, VO:  > der Bereit- bau VO  5 Informationsdiensten bis hin

Z.ULI pfarrlichen Katechese ber Freizeitstellung rchlichen Informationsma-
terials, der sprachlichen Berücksich- und Tourismus etic empfohlen.
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eine Aufforderung an die lokalen Ge­
meinschaften, all das zu imitieren, was 
ausländisch ist und so, aufgrund un­
berechtigter Minderwertigkeitsgefühle 
oder wirtschaftlicher Interessen, die 
ihnen eigenen Werte zu gefährden". 
Die Gerechtigkeit verlangt, dass die 
Tourismusressorts nicht Dienstleistun­
gen und Ressourcen zur Verfügung ha­
ben, die der ortsansässigen Gemein­
schaft vorenthalten werden. Hinzu 
kommt die Forderung nach einer "an­
gemessenen Selbstkontrolle" in öko­
logisch sensiblen Gebieten. Angesichts 
der Fremdenverkehrsangebote für alle 
Altersgruppen sind auch die Arbeits­
bedingungen sowie deren Auswirkun­
gen auf das familiäre, soziale und re­
ligiöse Leben der Betroffenen kritisch 
zu überdenken. Im globalen Kontext 
gilt es überdies, die sich vergrößern­
de "Distanz zwischen reichen und ar­
men Ländern" wahrzunehmen, bei der 
"sich eine neue Form der Sklaverei und 
der Abhängigkeit in den schwächeren 
Ländern" zeigt, während sich "die Vor­
herrschaft einer Wirtschaftsordnung, 
die die Würde der menschlichen Per­
son angreift" festigt. 
Im II. Teil des Dokuments werden die 
"Ziele einer Pastoral im Tourismus" 
angegeben. Basis ist die Gastfreund­
schaft jeder christlichen Ortsgemeinde, 
innerhalb der sich die Vielfalt der so­
zialen Bezüge auch im Umgang mit 
den Reisenden abspielen soll. "In dem 
Bewusstsein, in keiner Gemeinschaft 
ein Fremder und überall auf der Welt 
zu Hause und Teil der gleichen Fami­
lie zu sein, wird sich der Christ per­
sönlich einsetzen, um die Teilnahme 
anderer Touristen an den liturgischen 
Feiern zu ermöglichen." Die Richtli­
nien verweisen dabei auf die vielfäl­
tigen Möglichkeiten, von der Bereit­
stellung kirchlichen Informationsma­
terials, der sprachlichen Berücksich-
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tigung bei Gottesdiensten bis hin zu 
ökumenischen Initiativen. Obwohl die 
"Identität des Ortes" gewahrt blei­
ben soll, "muss ... jede Form der Aus­
schließung oder Ausgrenzung gegen­
über den Besuchern vermieden wer­
den". Umgekehrt wird von christlichen 
Reisenden eine angemessene Ehrfurcht 
erwartet, wenn sie heilige Stätten an­
derer Religionen besuchen, denn sie 
sind daran zu erinnern, "höchste Ach­
tung zu zeigen und eine Haltung anzu­
nehmen, die das religiöse Empfinden 
der Gastgeber nicht verletzt". 
Um die gesellschaftliche Umsetzung 
christlich geprägter Touristikwirtschaft 
zu fördern und sich um die nötigen 
Rahmenbedingungen auf dem Arbeits­
markt zu bemühen, hat der HL Stuhl 
eine ständige Beobachtermission in der 
"World Tourism Organisation" einge­
richtet, die 1999 einen "Internationalen 
Ethik-Kodex des Tourismus" erstellt 
hat. Ebenso sind auf nationaler und lo­
kaler Ebene vielfältige Kontakte von 
den Bischofskonferenzen oder Orts­
kirchen mit den zuständigen Verwal­
tungsbehörden und Touristikeinrich­
tungen zu suchen. 
Im ill. Teil werden die "Pastoralen 
Strukturen" angeführt, wobei man so­
wohl die universalkirchlichen Aufga­
ben des erstellenden Päpstlichen Rates 
als auch die Kompetenz der Bischofs­
konferenzen, Diözesen und Pfarrge­
meinden kurz benennt. In den Anre­
gungen werden unter anderem die 
aufmerksame Wahrnehmung und Ana­
lyse der Fremdenverkehrsphänomene, 
die Erarbeitung von Bildungsprogram­
men, der Aufbau von Kulturzentren, 
die ökumenische Zusammenarbeit, ei­
ne sachbezogene Kontaktpflege mit al­
len betroffenen Institutionen, der Aus­
bau von Informationsdiensten bis hin 
zur pfarrlichen Katechese über Freizeit 
und Tourismus etc. empfohlen. 
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Anspielung auf eine Bekenn  15- tauft“ unter Verwendung eıner triınıta-
Formulierung des HI Augustinus stellt rischen Taufformel, jedoch handelt
der unterzeichnende Präsident des sich el ach dem Verständnis der
Päpstlichen Rates, Erzbischof Stephen Mormonen nicht das Geheimnis
Fumio Hamao, fest „Im Herzen er der göttlichen Dreieinheit, sondern
Menschen zeigt sich jene dem Homo rel Götter, die getrennt voneinander,
viator eigene tiefe Ruhelosigkeit, (in WE auch perfekter Harmonie
der) die SUC. ach Hori- einander, exyxıistieren. Ohne auf die

NC blo{f „häretische“, sondern „ UnN-zonten, jene radıkale Gewissheit e_
kennbar (ist), ass eın in der nend- istliche”) Tre der Mormonen 1
ichkeit Gottes das Ziel unsefifer X1S- einzelnen eingehen wollen, wurde
te:  S erlangt werden kannn  e offenbar der ru.  g der lau-
(L’Osservatore Komano dt.] Nr. 35 benskongregation festgestellt, ass da-
VO 31.8.2001, 10-—-12; eb  Q, Nr. 26 VO bei die Worte „Vater, S0  g und HI
7.9.2001, 3—12) Geist” eın VO Christentum völlig VeTlr-

schiedenes Verständnis meılınen, das mıt
Kongregatıon ur  . die Glaubenslehre (gültigen Taufen nichtkatholischen
Responsum ad Dubium IC  en Gemeinschaften nicht Ver-
uüber 1e Gültigkeit der „Taufe“” Von gleichbar ist. Demnach beabsichtigen
Mormonen 2001 die Taufspender auch nıicht das tun,

Was Christus der Kirche als Auftrag
hinterlassen hat Ahnliche BedenkenAufgrund VO  - Anfragen aus verschie-

denen Teilen der Welt prüfte die Kon- dürften sich für Disposition des „Täuf-
gregation für die Glaubenslehre, ob die ling  44 ergeben.

der Kiırche Jesu Chrıistı der eıligen der Das Kesponsum der Kongregation für
die Glaubenslehre hat zahlreiche ano-Letzten Tage (Mormonen) gespendete

au{fife gültig ist. einer VO.: aps nistische Implikationen, insbesondere
Johannes Paul II approbierten Ent- 1M Bereich des Eherechtes, WO. S

Ssich weder eın Gesetz ochscheidung erteilte die Kongregation ın
einem „Kesponsum ad Dubium de V- die Authentische Interpretation eines
1d1ıtate baptismatıs” VO Juniı 2001 zweifelhaften Gesetzes handelt, das
eine negzative Antwort Damit wird klar- nun für die 7Zukunft anzuwenden ware
gestellt, ass die VO Mormonen als (cc 9, 16 CIC) Es liegt 1er vielmehr
„Taufe” bezeichneten Handlungen ach die Entscheidung hinsichtlich einer
katholischem 'erständnis eine Gül- lehramtlichen Faktenfrage (SC ber
tigkeit besitzen. den Charakter der „Mormonentaufe”)
ach traditioneller kirchlicher re VOTL, die auf alle Situationen insbeson-
sSind 1er emente für eine gülti- ere Eheschliefßungen auc. rückwir-

en anzuwenden istSakramentenspendung erforderlich
aterie, Form, Intention des mınıster urc die Feststellung sSind Mormonen
sacramentı und richtige Disposition nicht als Angehörige eıner kirchlichen
des Sakramentenempfängers (vgl. Gemeinschaft, die nicht COMMUNI1O
1617; 861 82 869 82 plena muıt der katholischen Kirche STEe-
Wie der zugleic. publizierte offiziöse hen, anzusehen, sondern SCHAIIC als
Beitrag VO:  5 Uul1Ss Ladaria erläu- „Ungetaufte” betrachten. Damiut

sSind auf S1e ZU einen eıne Normentert, wi;d 1mM vorliegenden Fall ZW ar
Urc Übergießen VO Wasser //ge_ ber communticatio In SACYIS (cc 844
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In Anspielung auf eine Bekenntnis­
Formulierung des Hl. Augustinus stellt 
der unterzeichnende Präsident des 
Päpstlichen Rates, Erzbischof Stephen 
Fumio Hamao, fest: "Im Herzen aller 
Menschen zeigt sich jene dem Homo 
viator eigene tiefe Ruhelosigkeit, (in 
der) die Sehnsucht nach neuen Hori­
zonten, jene radikale Gewissheit er­
kennbar (ist), dass allein in der Unend­
lichkeit Gottes das Ziel unserer Exis­
tenz erlangt werden kann". 
(L'Osservatore Romano [dt.] Nr. 35 
vom 31.8.2001,10-12; ebd. Nr. 36 vom 
7.9.2001,8-12) 

Kongregation für die Glaubenslehre: 
Responsum ad Dubium 
über die Gültigkeit der "Taufe" von 
Mormonen vom 5.6.2001 

Aufgrund von Anfragen aus verschie­
denen Teilen der Welt prüfte die Kon­
gregation für die Glaubenslehre, ob die 
in der Kirche Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage (Mormonen) gespendete 
Taufe gültig ist. In einer vom Papst 
Johannes Paul 11. approbierten Ent­
scheidung erteilte die Kongregation in 
einem "Responsum ad Dubium de va­
liditate baptismatis" vom 5. Juni 2001 
eine negative Antwort. Damit wird klar­
gestellt, dass die von Mormonen als 
"Taufe"bezeichneten Handlungen nach 
katholischem Verständnis keine Gül­
tigkeit besitzen. 
Nach traditioneller kirchlicher Lehre 
sind vier Elemente für eine gülti­
ge Sakramentenspendung erforderlich: 
Materie, Form, Intention des minister 
sacramenti und richtige Disposition 
des Sakramentenempfängers (vgl. DH 
1617; cc. 861 §2, 869 §2; KKK 1256). 
Wie der zugleich publizierte offiziöse 
Beitrag von P. Luis Ladaria SJ erläu­
tert, wird im vorliegenden Fall zwar 
durch Übergießen von Wasser "ge-
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tauft" unter Verwendung einer trinita­
rischen Taufformel, jedoch handelt es 
sich dabei nach dem Verständnis der 
Mormonen nicht um das Geheimnis 
der göttlichen Dreieinheit, sondern um 
drei Götter, die getrennt voneinander, 
wenn auch in perfekter Harmonie zu­
einander, existieren. Ohne auf die 
(nicht bloß "häretische", sondern "un­
christliche") Lehre der Mormonen im 
einzelnen eingehen zu wollen, wurde 
offenbar nun in der Prüfung der Glau­
benskongregation festgestellt, dass da­
bei die Worte "Vater, Sohn und Hl. 
Geist" ein vom Christentum völlig ver­
schiedenes Verständnis meinen, das mit 
(gültigen) Taufen in nichtkatholischen 
kirchlichen Gemeinschaften nicht ver­
gleichbar ist. Demnach beabsichtigen 
die Taufspender auch nicht das zu tun, 
was Christus der Kirche als Auftrag 
hinterlassen hat. Ähnliche Bedenken 
dürften sich für Disposition des "Täuf­
lings" ergeben. 
Das Responsum der Kongregation für 
die Glaubenslehre hat zahlreiche kano­
nistische Implikationen, insbesondere 
im Bereich des Eherechtes, obwohl es 
sich weder um ein Gesetz noch um 
die Authentische Interpretation eines 
zweifelhaften Gesetzes handelt, das 
nun für die Zukunft anzuwenden wäre 
(cc. 9, 16 CIC). Es liegt hier vielmehr 
die Entscheidung hinsichtlich einer 
lehramtlichen Faktenfrage (sc. über 
den Charakter der "Mormonentaufe") 
vor, die auf alle Situationen - insbeson­
dere Eheschließungen - (auch rückwir­
kend) anzuwenden ist. 
Durch die Feststellung sind Mormonen 
nicht als Angehörige einer kirchlichen 
Gemeinschaft, die nicht in communio 
plena mit der katholischen Kirche ste­
hen, anzusehen, sondern schlicht als 
"Ungetaufte" zu betrachten. Damit 
sind auf sie zum einen keine Normen 
über communicatio in sacris (cc. 844f 
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CIC) anzuwenden, zum anderen gelten 
die Bestimmungen über Ehen, denen 
das Hindernis der Religionsverschie­
denheit (disparitas cultus) entgegensteht 
(c. 1086; cc. 1118 §3; 1127 §2, 1129). Vor 
einer Eheschließung ist demnach - im 
Unterschied zu den "konfessionsver­
schiedenen Ehen" (c. 1124ff) - bei sons­
tiger Ungültigkeit eine Dispens (vom 
Ortsordinarius) einzuholen, nach Leis­
tung der vorgesehenen Kautelen. 
Für die Beurteilung einer Ehe mit ei­
nem Mormonen-Partner, die ohne Dis­
pens geschlossen wurde, ist in c. 1086 
§3 CIC vorgesehen: "Galt ein Partner 
zur Zeit der Eheschließung gemeinhin 
als getauft oder war seine Taufe zwei­
felhaft, so ist gemäß c. 1060 die Gültig­
keit der Ehe so lange zu vermuten, bis 
der sichere Beweis erbracht wird, dass 
der eine Partner getauft, der andere 
aber nicht getauft ist". Mit der Antwort 
der Glaubenskongregation sind alle 
Zweifel beseitigt und alle Ehen ohne 
Dispensgewährung als ungültig anzu­
sehen, jedoch können sie bei Vorliegen 
der Voraussetzungen durch sanatio in 
radice (cc. 1161-1165 CIC) vergültigt 
werden. Bei Ehen von zwei Mormonen 
könnte gegebenenfalls das Paulinische 
Privileg (cc.1143-1147) zur Anwen­
dung kommen. 
(L'Osservatore Romano Nr. 161 vom 
16./17.7.2001,6) 

Kongregation für den Klerus: 
Notifikation (über eine Ausbildung 
von Frauen zum Diakonat> 
vom 17.9.2001 

In einer am 14. September 2001 vom 
Papst approbierten gemeinsamen "No­
tifikation" der Kongregation für die 
Glaubenslehre, der Kongregation für 
den Gottesdienst und die Sakramen-
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tenordnung und der Kongregation für 
den Klerus an die Ortsbischöfe wird 
allen geplanten oder ermöglichten 
"Initiativen ... , die in irgendeiner Wei­
se darauf abzielen, Frauen auf die Dia­
konatsweihe vorzubereiten", eine Ab­
sage erteilt. 
Es wird darauf hingewiesen, dass Kur­
se, die letztlich direkt oder indirekt die 
Diakonatsweihe für Frauen zum Ziel 
haben, "jeglicher lehramtlicher Grund­
lage entbehren", zu "Verwirrung in der 
Seelsorge" führen können und "falsche 
Erwartungen" wecken, da "die kirch­
liche Ordnung die Möglichkeit einer 
derartigen Weihe nicht vorsieht". 
Den jeweiligen Orlsbischöfen obliegt 
daher die entsprechende Aufklärung 
der Gläubigen und die sorgfältige Be­
achtung dieser Richtlinien. 
Innerhalb der kanonistischen Diskus­
sion um die theologische Möglichkeit 
einer Zulassung von Frauen zum Wei­
hesakrament wird angesichts der ein­
deutigen Äußerungen hinsichtlich der 
nur Männem vorbehaltenen Priester­
weihe (vgl. Johannes Paul 1I., Apos­
tolisches Schreiben Ordinatio sacerdo­
talis vom 22.5.1994; Glaubenskongre­
gation, Responsum ad dubium vom 
28.10.1995) von einer Differenzierung 
in Bezug auf die einzelnen Weihestufen 
ausgegangen, wobei von zahlreichen 
Kanonisten die Zulassung der Frau zur 
Diakonatsweihe beziehungsweise die 
Einführung des Diakonats für Frauen 
als möglich und rechtlich gestaltbar 
erachtet wird. Demgegenüber wird in 
der vorliegenden Notifikation die lehr­
amtliche Position in Erinnerung geru­
fen und bereits die durch den aktuellen 
Diskurs bedingte Bewusstseinsbildung 
als ein Wecken unzulässiger Erwartun­
gen qualifiziert. 
(L'Osservatore Romano [dt.] Nr. 38 
vom 21.9.2001, 3) 


